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Ihr Auskunftsbegehren gem. §§ 4, 5 IFG NRW 
Ergänzende Nachfrage mit Mail vom 27.10.2020 – Zugang zu Vertrag mit der STAWAG

██████████

mit o.g. Mail haben Sie im Nachgang zu meinem Antwortschreiben 23.10.2020 um Zugang zu einem zwischen 
der Stadt Aachen und der STAWAG zur Wasserversorgung geschlossenen Vertrag gebeten. 

Dem Zugang zu diesem Vertrag könnte der Ablehnungsgrund des § 8 IFG NRW entgegenstehen. Nach § 8 S. 1 
IFG NRW ist der Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der Information ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Im 
Zweifelsfall ist der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (§ 8 S. 4 IFG NRW).  

Vor diesem Hintergrund habe ich die STAWAG um Stellungnahme zu der von Ihnen beantragten Einsichtnahme
gebeten.  

Ich bitte um Verständnis, dass sich die Bearbeitung Ihres Antrages vor diesem Hintergrund verzögern wird. Ich 
bitte weiter um ergänzende Mitteilung, ob sich Ihr Zugangsbegehren ggfs. nur auf die Regelung des Vertrages 
beschränkt, der die Löschwasserversorgung betrifft.

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
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